
Die benötigten Unterlagen für Ihr GA

Kategorie	 Was beilegen

GA Erwachsene 25–64/65 Jahre	 • aktuelles, qualitativ gutes Originalpassfoto1

GA Senior ab 64/65 Jahren	 • Kopie Ihres Passes oder Ihrer ID2

GA Junior 16–25 Jahre	 • Kopie der Aufenthaltsbewilligung B3 oder C4 des Rechnungsempfängers/der Rechnungsempfängerin
GA Junior für Studierende 25–30 Jahre5		   
GA Kind 6–16 Jahre	   

GA für Reisende mit einer Behinderung	 • aktuelles, qualitativ gutes Originalpassfoto1

	 • Kopie Ihres Passes oder Ihrer ID2

	 • Kopie der Aufenthaltsbewilligung B3 oder C4 des Rechnungsempfängers/der Rechnungsempfängerin
	 • �Kopie IV-Ausweis oder Ausweis zum Bezug eines GA für Reisende mit einer Behinderung  

(Formular IV 318.629)
	  
GA-Plus Duo Partner	 •	aktuelles, qualitativ gutes Originalpassfoto1

	 •	Kopie des Passes oder der ID von allen Personen2 
	 •	Kopie des Basis-GA 
	 • Kopie der Aufenthaltsbewilligung B3 oder C4 des Rechnungsempfängers/der Rechnungsempfängerin

	 verheiratete Personen/eingetragene Partnerschaften: 
	 •	Kopie des Familienausweises/Partnerschaftsausweises
 
	 unverheiratete Personen: 
	 •	�schriftliche Bestätigung der Wohngemeinde/Einwohnergemeinde (Wohnsitzausweis,  

Wohnsitzbescheinigung usw.) für alle Personen6

GA-Plus Familia	 •	aktuelles, qualitativ gutes Originalpassfoto1

• Kind 6–16 Jahre	 •	Kopie des Passes oder der ID von allen Personen2

• Jugend 16–25 Jahre	 •	Kopie des Basis-GA
• Partner 	 • Kopie der Aufenthaltsbewilligung B3 oder C4 des Rechnungsempfängers/der Rechnungsempfängerin

	 Kind wohnt nicht beim Elternteil mit Basis-GA (getrennte Wohnsitze der Eltern/Eltern sind geschieden): 
	 •	Kopie Familienausweis der Person/en mit Kind/ern
	 •	Wohnsitzbestätigungs-Formular für Jugendliche über 16 Jahre, inkl. des Elternteils ohne Basis-GA

	 verheiratete Eltern/eingetragene Partnerschaften oder alleinerziehender Elternteil: 
	 •	Kopie des Familienausweises/Partnerschaftsausweises oder der Geburtsurkunde des Kindes
  	 •	�schriftliche Bestätigung der Wohngemeinde/Einwohnergemeinde (Wohnsitzausweis, Wohnsitz- 

bescheinigung usw.) für alle Kinder über 16 Jahre6 

	 Eltern oder Elternteil in Konkubinat lebend: 
	 •	Kopie des Familienausweises/Partnerschaftsausweises der Person mit Kind/Kindern oder  
		  der Geburtsurkunde des Kindes 
	 •	�schriftliche Bestätigung der Wohngemeinde/Einwohnergemeinde (Wohnsitzausweis, Wohnsitz- 

bescheinigung usw.) für beide im Konkubinat lebenden Personen sowie für Kinder über 16 Jahre6

1 �Keine gescannten und selbst ausgedruckten Papierfotos. Schreiben Sie Vor- und Nachnamen in Druckbuchstaben auf die Rückseite des Fotos. Ihr Foto wird während  
zehn Jahren elektronisch gespeichert (bis zum 25. Altersjahr während fünf Jahren). Bitte keine Büro-/Bostitchklammern verwenden.

2 Nur bei Erstbestellung, (bei Vertragsunterzeichnung seit mind. sechs Monaten in der Schweiz wohnhaft).

3 �Für ein GA gegen Rechnung (Monats- oder Jahresrechnung) muss ein Kunde mit Aufenthaltsbewilligung B seit mind. sechs Monaten in der Schweiz wohnhaft sein. Für ein GA 
im Abo (Monatsrechnung) muss die Aufenthaltsbewilligung B bis vier Monate nach dem ersten Geltungstag des GA gültig sein. Ist die Bewilligung abgelaufen respektive nicht mehr 
vier Monate lang gültig, genügt eine schriftliche Bestätigung der Wohnsitzgemeinde, dass die Aufenthaltsbewilligung verlängert wird. (Die Bestätigung, dass die  
Bewilligung zur Verlängerung eingereicht wurde, reicht nicht.)

4 �Für ein GA im Abo/GA gegen Jahresrechnung muss die Aufenthaltsbewilligung C am ersten Geltungstag gültig sein. Ist sie abgelaufen, genügt eine schriftliche Bestätigung der  
Gemeinde, dass sie verlängert wird. (Die Bestätigung, dass die Bewilligung zur Verlängerung eingereicht wurde, reicht nicht.)

5 �Kopie Ihrer Legitimation einer Schweizer Universität oder Kopie Ihrer Legitimation einer BBT-anerkannten Fachhochschule oder Höheren Fachschule sowie unterschriebenes 
Bestätigungsformular der jeweiligen Schule, erhältlich im Schulsekretariat (Infos/Formular siehe sbb.ch/ga).

6 �Die schriftliche Bestätigung der Wohngemeinde/Einwohnergemeinde (kostenpflichtig) darf nicht älter als 30 Tage sein und muss folgende Punkte beinhalten: Name, Vorname, 
Adresse, Geburtsdatum, Zivilstand (Formular unter sbb.ch/ga).
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